
Gemeinde Möser 

Sitzung des Ortschaftsrates Hohenwarthe 

 

 

P r o t o k o l l 

des Ortschaftsrates Hohenwarthe vom 11.02.2019 

im/ in Raum der Feuerwehr, Möserstraße 2 

 

Beginn:  19:00 Uhr 

Ende:  20:10 Uhr 

 

Anwesend: 

 

Vorsitzende/r 

 

Herr Frank Winter  

 

Mitglieder 

 

Herr Peter Bergmann  

Herr Wulf Hoffmann  

Herr Reiner Kunze  

Frau Claudia Schmidt  

Frau Maria Schultze  

 

 

Abwesend: 

 

Mitglieder 

 

Herr Peter Fechner entschuldigt 

Herr Ingolf Fehse entschuldigt 

 

 

TOP  1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

der Beschlussfähigkeit 

  

Eröffnung der Sitzung durch den Ortsbürgermeister und Begrüßung der Ortschaftsräte und 

der anwesenden Gäste.  

         

Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung wird festgestellt. Die Beschlussfähigkeit  

der Ortschaftsräte ist mit 5 von 8 gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

TOP  2 Änderungsanträge zur Tagesordnung, Feststellung der Tagesordnung 
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Durch den OBM wird der Antrag zur Aufnahme der EV „Pächterwechsel“ als TOP 14 in den 

nicht öffentlichen Teil gestellt. Alle weiteren TOP sollen sich fortlaufend anschließen.  

 

 

 

 

Ja-Stimmen: 5  Nein-Stimmen: -  Enthaltungen: -   

 

TOP  3 Anfragen an Ortsbürgermeister / Ortschaftsrat 

  

Herr H.-Joachim Ischner, Bungalowbesitzer in Hohenwarthe-Waldschänke, An der 

Gastrasse 9: 

 

Frage 1: Warum sind meine Anregungen und Widersprüche nicht im erkennbaren 

    Umfang in dem erneut ausgelegten Flächennutzungsplan der Gemeinde Möser 

        ersichtlich? 

 

Frage 2: Warum werden im Entwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Möser   

              OT Hohenwarthe und hier zum Gebiet Waldschänke wissentlich vorsätzliche  

       Falschaussagen getätigt? 

 

Frage 3: Ich stelle hier die Frage: „Sind Mitglieder bzw. deren nahe Verwandte des 

    Ortschaftsrates Hohenwarthe oder Mitglieder des Gemeinderats Möser und  

              deren nahen Verwandte private Nutznießer der geplanten Erweiterung zur  

   Wohnbebauung? 

 

Das ist Vorteilsnahme im Amt und eine strafbare Handlung entsprechend § 331 StGB 

aber auch Begünstigung entsprechend § 257 StGB (Falschaussage zur Zuwegung Wald-

schänke)     

 

Das Schreiben von Herrn Ischner ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.  

 

Anwesenheit ab 19.10 Uhr  6/8 

Herr Bergmann 

 

Frau Schmidt weist Herrn Ischner darauf hin, dass Bedenken und Anregungen zu neu aufge-

stellten Flächennutzungsplänen immer wieder neu eingereicht werden müssen. Der 

von ihm im Jahr 2014 gestellte Antrag wird von Amtswegen nicht berücksichtigt. Weshalb 

keine Beantwortung der gestellten Fragen seitens der Gemeindeverwaltung erfolgte, kann sie 

nicht beantworten. 

 

Über den aufgestellten Flächennutzungsplan der Gemeinde Möser kann gegenwärtig noch 

nicht entschieden werden, da den Ortschaftsräten keine Liste über die Abwägungen und Be-

denken vorliegen. Gegen eine weitere Entwicklung des OT Waldschänke zu Wohngrundstü-

cken hat sich der Ortschaftsrat ausgesprochen, um die Wohnbebauung 

neben dem neuen Wohngebiet „Rehwinkel“ weiter zu verfolgen.   

 

Die Frage 3 weist sie auf das Schärfste zurück. Sie behält sich vor eine Anzeige gegen ihn 

nach § 164 StGB Abs. 2 zu stellen, da hier verschiedene Behauptungen aufgestellt werden, 
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werden, die in keinster Weise stimmen.     

 

Von Herrn Keiger, Bungalowbesitzer in Hohenwarthe-Waldschänke, An der Gastrasse, 

wird ebenfalls ein Schreiben übergeben, mit der Bitte, um Weiterleitung an die Gemeinde. 

 

Herr Jürgen Lange, wohnhaft in Hohenwarthe, Am Eulenbruch 20  
Frage:    Standort Infopavillon, wie ist die Nutzung seitens der Gemeinde 

   angedacht? 

 

Zusatzfrage:  Wie ist der Stand Sicherung Hochufern und wird der Elberadweg,  

   der derzeitig als Baustraße genutzt wird, wieder ordnungsgemäß  

   hergestellt? 

 

Herr Winter:  Die erste Frage kann nicht ausreichend beantwortet werden. Die  

   offizielle Übergabe des Pavillons ist vom Landkreis noch nicht  

   erfolgt.  

Über die Nutzung ist bisher noch nicht abschließend gesprochen wor-

den. 

 

   Bis zum 28.02.19 soll die Rodung der Bäume abgeschlossen sein,  

   auch die Entsorgung der Wurzeln soll dann erfolgt sein. Die  

   Ausschreibung der Baumaßnahme findet im Mai statt. Im III.  

   Quartal soll der Fahrradweg wieder ordnungsgemäß hergestellt  

   werden. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel, die zur  

   Auszahlung bereit stehen.  

 

 

 

 

 

 

TOP  4 Genehmigung der Niederschrift vom 03.12.2018/öffentlicher Teil 

  

 

 

Ja-Stimmen: 5  Nein-Stimmen: -  Enthaltungen: 1   

 

TOP  5 Informationen des Ortsbürgermeisters 

  

- Gratulation an die Geburtstagskinder Wulf Hoffmann, Maria Schultze und Peter Fechner. 

 

- Die Anregung der SPD-Fraktion, eine Naturschutzsatzung zu erarbeiten, wurde zurück-  

   gezogen. Seitens des Landkreises sind erst einmal keinerlei zusätzliche Gebiete zu  

   sichern, die unter besonderen Naturschutz gestellt werden müssten.  

 

- Hinweis zu den Terminen der nächsten OR-Sitzungen. Diese sind auf der Internetseite  

  der Gemeinde veröffentlicht und dort nachzulesen. Sitzungstermin: 01.04.19, 24.06.19,  

  02.09.19, 14.10.19, 02.12.19 

 

- Zum Elbebadetag werden noch Ideen und Vorschläge gesucht, wie zum Beispiel das  
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  Übersetzung der badewilligen Gäste stattfinden soll oder wie die Stromversorgung 

   abgesichert wird.  

 

- Vom 11. - 15.02.2019 erfolgt wegen unterirdischen Arbeiten die Vollsperrung der  

   Ortsdurchfahrt Niegripp.  

 

- Am 17.02.2019 erfolgt die Vollsperrung der A2. Hier findet eine Probebelastung der  

  Autobahnbrücke statt. 

 

- Die Haushaltssatzung des Landkreises ist ohne Auflagen bestätigt wurden.  

 

- Der offene Brief von Herrn Rust liegt allen Ortschaftsräten vor. Hierbei geht es um die  

  weitere Entwicklung des Gebietes Waldschänke, welches im Vorentwurf des neuen  

  Flächennutzungsplanes der Gemeinde Möser als Wochenendgebiet ausgewiesen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

TOP  6 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsge-

bühren der Gemeinde Möser (Friedhofsgebührensatzung) vom 18.10.2011 

Vorlage: BV/2019/001 

  

Hier werden nochmals als Gäste Frau Petzold und Frau Nagel von der Verwaltung begrüßt. 

 

Frau Petzold führt aus, dass laut der KAG eine gerechte Kalkulation der Gebühren erfolgen 

soll. Die Firma KUBUS hat die Kalkulation entsprechend der aktuellen Vorgaben durchge-

führt. Die Umlage der Kosten erfolgt entsprechend der Grabflächen. Diese sind jetzt kosten-

deckend und waren vorher, laut der Firma KUBUS, zu niedrig berechnet. Für die Herrich-

tung der Friedhöfe kam es in den letzten Jahren durch den Bauhof zu einem erhöhten Stun-

denaufwand. Dieser Aufwand verringert sich in den kommenden Jahren.  

 

Herr Hoffmann fragt nach, weshalb bei den Erdreihengräbern wie auch bei den Urnengräbern 

keine Kosten für Verstorbene bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres anfallen. Ansonsten 

sind die Kosten der Kalkulation gut nachvollziehbar.  

 

Frau Nagel beantwortet die Frage dahingehend, dass es eine moralische Entscheidung gewe-

sen ist, hier keine Kosten zu berechnen.   

 

Der OBM stellt die BV zur Abstimmung mit dem Hinweis, diese in die GR-Sitzung zu ver-

weisen.  

 

 

 

 

 

Ja-Stimmen: 5  Nein-Stimmen: 1  Enthaltungen: -   
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TOP  7 Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

  

keine 

 

 

 

 

 

 

 

TOP  8 Schließen des öffentlichen Teils der Sitzung 

  

Der Ortsbürgermeister schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und bedankt sich bei allen 

Gästen für Ihr Kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsbürgermeister Hohenwarthe 

 

 

 

Birgit Kunze Sitzungsdienst 

Protokollantin     Möser, den 05.03.2019 
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